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G E M E I N D E  S T A F F E L B A C H  

 
 

 
EINLADUNG UND VORLAGEN 
zur Gemeindeversammlung vom 

Montag, 25. November 2024 im Gemeindesaal 

19.30 Uhr der Ortsbürgergemeinde 
20.00 Uhr der Einwohnergemeinde 

______________________________________________________________ 
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T R A K T A N D E N L I S T E  
 
 

 
 
ORTSBÜRGERGEMEINDE 

1. Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 

2. Budget 2025 

3. Verkauf Parzelle 551 an den Staat Aargau 

 

5. Verschiedenes und Umfrage
 

  
 
 
EINWOHNERGEMEINDE 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 

2. Nachtragskredit für die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 
über CHF 60'000.00 

3. Verpflichtungskredit für die Generelle Entwässerungsplanung (GEP) Generation 2  
über CHF 180'000.00 

4. Budget 2025 

5. Einbürgerung Timo Berger 

6. Verschiedenes und Umfrage 

4. Verkauf Parzellen 559, 576, 578 und 1606 an die Bodenverbesserungs- 
genossenschaft Staffelbach 



3 
 

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Wir laden Sie recht herzlich zur Budgetgemeindeversammlung von Montag, 25. No-
vember 2024 ein.  
Die Ortsbürgergemeindeversammlung findet weiterhin vor der Einwohnergemeinde-
versammlung statt. Die Traktandenliste zu den Versammlungen finden Sie auf der  
2. Seite, die erläuternden Berichte und Anträge des Gemeinderates zu den einzelnen 
Traktanden auf den nachfolgenden Seiten dieser Broschüre.  
 
Bitte beachten Sie ferner folgende Hinweise: 
 
 Aktenauflage: 

 Ab 11. November 2024 bis zur Gemeindeversammlung liegen die Unterlagen zu 
den einzelnen Sachgeschäften bei der Gemeindekanzlei während den ordentli-
chen Öffnungszeiten oder online auf der Website zur Einsichtnahme auf. 

 Stimmrechtsausweis: 
Der Stimmrechtsausweis (siehe letzte Umschlagseite) für die Gemeindever-
sammlung ist beim Eingang zum Versammlungslokal abzugeben. 

 
 
Im Anschluss an die Einwohnergemeindeversammlung wird den Versamm-
lungsteilnehmenden in der Pausenhalle/Spielhalle „Speis und Trank“ offeriert. 
 
 
 
 
Staffelbach, im Oktober 2024 GEMEINDERAT STAFFELBACH 
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O R T S B Ü R G E R G E M E I N D E V E R S A M M L U N G  
 
 
BERICHTE UND ANTRÄGE 
 
 
 
Traktandum 1 Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung 

vom 7. Juni 2024 
 

 
 
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 wurde von der 
Finanzkommission geprüft und in allen Teilen für richtig befunden. Die Finanzkom-
mission stellt deshalb den Antrag, das Protokoll zu genehmigen.  
 
 
Antrag: Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 7. Juni 

2024 sei in der vorliegenden Fassung zu genehmigen. 
 
 
 
Traktandum 2 Budget 2025 
 

 
 
Das Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde weist einen Ertragsüberschuss von 
CHF 544’580.00 aus. Der Überschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen. 
 
Das Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde wurde mit der Finanzkommission im Sin-
ne der gesetzlichen Vorschriften besprochen und in Ordnung befunden. Sie empfiehlt 
dieses der Gemeindeversammlung zur Genehmigung. 
 
Das Budget 2025 kann bei der Abteilung Finanzen (Telefon 062 745 88 85; E-Mail 
finanzen@staffelbach.ch) bezogen und/oder unter www.staffelbach.ch eingesehen 
werden. 
 
 
Antrag: Das Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen. 
 
 
 
Traktandum 3 Verkauf Parzelle 551 an den Staat Aargau 
 

 
 
Am 7. Juni 2024 hat die Ortsbürgergemeindeversammlung dem Verkauf der Liegen-
schaft Mooshaus mit angrenzendem Landwirtschaftsland zugestimmt. Die abparzel-
lierte Parzelle 551 soll nun dem Staat Aargau verkauft werden. 
Diese Parzelle benötigt der Kanton (Abt. Landschaft und Gewässer) für die Umset-
zung des seit Jahren geplanten Hochwasserschutzprojektes Suhrental. Die Parzel-
lenform entspricht dem zukünftigen Gewässerraum, welcher nach der Realisierung 
des Hochwasserschutzprojekts sowieso ins Eigentum des Kantons übergeht. 
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Der Verkaufspreis richtet sich nach den im Meliorationsverfahren festgelegten Bo-
denpunkten. Die Parzelle 551 weist eine Fläche von 14'825m2 aus. Diese Fläche 
entspricht 1'099'172 Bodenpunkten. Der Preis für einen Bodenpunkt beläuft sich auf 
10.5 Rp., somit ergibt sich ein Verkaufspreis von CHF 115'413.00. 
In Absprache mit den Verantwortlichen des Kantons kann ein Zuschlag von 15 Pro-
zent auf den Verkaufspreis geltend gemacht werden, dies aufgrund der Arrondie-
rung. Somit beläuft sich der definitive Verkaufspreis auf CHF 132’725.00. Dies ent-
spricht einem Verkaufspreis von CHF 8.95/ m2. 
 
Da die Parzelle sowieso an den Kanton abgetreten werden muss, empfiehlt der Ge-
meinderat den vorzeitigen Verkauf. Mit diesem Vorgehen kann der Verkaufserlös um 
15 Prozent erhöht werden und eine Zuteilung im Rahmen der Melioration entfällt. 
Der Kaufvertrag wird per 01.01.2025 abgeschlossen. 
 
 
Antrag: Der Kaufvertrag zwischen der Ortsbürgergemeinde und dem Staat Aar-

gau für die Parzelle 551 in der Höhe von CHF 132'725.00 sei zu ge-
nehmigen. 

 
 
 
Traktandum 4 Verkauf Parzellen 559, 576, 578 und 1606 an die Bodenver-

besserungsgenossenschaft Staffelbach 
 
 

 
 
Durch den Verkauf der Liegenschaft Mooshaus wurden die weiteren Flächen der 
Ortsbürgergemeinde, welche zuvor durch den Pächter der Liegenschaft bewirtschaf-
tet worden sind, gekündigt und sind nun frei von Pachtverpflichtungen. 
Der Gemeinderat möchte die freigewordenen Flächen an die Bodenverbesserungs-
genossenschaft Staffelbach verkaufen, um dieser im Rahmen der Melioration einen 
Spielraum für die Neuzuteilung und Nutzung der Flächen zu ermöglichen. In erster 
Linie sollen damit öffentliche Interessen abgedeckt werden wie z.B. verlangte ökolo-
gische Massnahmen, Flurwege usw. 
Der Verkaufspreis richtet sich nach den im Meliorationsverfahren festgelegten Bo-
denpunkten. 
Die Bonitierung der Böden ergab folgende Ergebnisse: 
 
Parzelle 559:  Fläche 4’585 m2, Bodenpunkte 330'275, Preis pro Bodenpunkt 

10.5 Rp. 
 Verkaufspreis CHF 34'679.00 (Preis pro m2 CHF 7.56) 

 
Parzelle 576:  Fläche 1'924 m2, Bodenpunkte 153'870, Preis pro Bodenpunkt 

10.5 Rp. 
 Verkaufspreis CHF 16'156.00 (Preis pro m2 CHF 8.40) 

 
Parzelle 578:  Fläche 2'561 m2, Bodenpunkte 168'332, Preis pro Bodenpunkt 

10.5 Rp. 
 Verkaufspreis CHF 17'675.00 (Preis pro m2 CHF 6.90) 
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Parzelle 1606:  Fläche 30'253 m2, Bodenpunkte 1'859'060, Preis pro Bodenpunkt 
10.5 Rp. 
 Verkaufspreis CHF 195'201.00 (Preis pro m2 CHF 6.45) 

 
Somit ergibt sich für die gesamten Parzellen ein Verkaufspreis von CHF 263'711.00 
 
Der Gemeinderat vertritt die Ansicht, dass mit diesen Verkäufen ein sinnvoller Bei-
trag an eine zukunftsgerichtete Melioration geleistet werden kann. 
Die Ortsbürgergemeinde besitzt noch immer genügend Landreserven, um allfällig 
notwendige Flächenkompensationen zu ermöglichen. 
Der Kaufvertrag wird per 01.01.2025 abgeschlossen. 
 
 
Antrag: Der Kaufvertrag zwischen der Ortsbürgergemeinde und der Bodenver-

besserungsgenossenschaft Staffelbach für die Parzellen 559, 576, 578 
und 1606 in der Höhe von total CHF 263'711.00 sei zu genehmigen. 

 
 
 
Traktandum 5 Verschiedenes und Umfrage 
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E I N W O H N E R G E M E I N D E V E R S A M M L U N G  
 
 
BERICHTE UND ANTRÄGE 
 
 
Traktandum 1 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 
 

 
 
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 wurde von der 
Finanzkommission geprüft und in allen Teilen als richtig befunden. Die Finanzkom-
mission stellt deshalb den Antrag, das Protokoll zu genehmigen. 
 
 
Antrag: Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 7. Juni 

2024 sei zu genehmigen. 
 
 
 
Traktandum 2 Nachtragskredit für die Gesamtrevision der Bau- und Nut-

zungsordnung (BNO) über CHF 60'000.00 
 

 
 
Ausgangslage 
 
Die aktuell gültige Bau- und Nutzungsordnung (BNO) von Staffelbach stammt vom 
21. November 1997 und ist seit der Genehmigung durch den Grossen Rat des Kan-
tons Aargau vom 8. September 1998 in Kraft.  
 
Gemäss § 64 Bauverordnung muss die Bau- und Nutzungsordnung der Aargauer 
Gemeinden bis am 1. September 2021 an die Interkantonale Vereinbarung über die 
Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) angepasst werden.  
 
An den Einwohnergemeindeversammlungen vom 25. November 2016, vom 8. Juni 
2018 und vom 11. Juni 2021 hiessen die Stimmberechtigten je einen Kredit in der 
Höhe von CHF 65‘000.00 bzw. CHF 80‘000.00 resp. CHF 55'000.00, total CHF 
200‘000.00 für die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) gut.  
 
Das gesamte Dossier wurde im September 2022 zur 2. Vorprüfung beim Kanton ein-
gereicht. Im Mai 2024 ging bei der Gemeinde die Stellungnahme des Kantons zum 
eingereichten Dossier ein. 
 
Für die Erarbeitung der Stellungnahme der Gemeinde auf die 2. Vorprüfung des Kan-
tons fallen folgende Zusatzaufwände an: 

 vertiefte Prüfung möglicher Rückzonungsflächen aufgrund überdimensionier-
ter Bauzonen, Festlegen belastbarer Kriterien für Auszonungen;  

 Weitere geforderte Ausführungen zum Fassungsvermögen und der Bevölke-
rungsentwicklung; 

 Abstimmung zwischen OeBA und Fassungsvermögen; 
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 Weitere vertiefte Auseinandersetzung mit dem ISOS; detaillierte Ausführungen 
zu den Erhaltungszielen sowie Festlegen Abbruchverbot und weiteren Bestim- 
mungen innerhalb Ortsbildschutzperimeter; Prüfung einer Dorfkernzone; 



 

Überprüfung und Abstimmung der bestehenden Sondernutzungspläne

 
 

Prüfung der Abgrenzung der Gestaltungsplanpflichten
 


 

Diverse neue Vorbehalte und Empfehlungen zur Zuweisung der Naturschutz-
zonen

 
 In der Zwischenzeit aktualisiertes Bachkataster: Überprüfung einiger Bäche 

 Diverse Begriffsanpassungen in der BNO  
 
Durch die zusätzlich notwendigen Arbeiten, die sich während des Überarbeitungs-
prozesses ergaben, waren zusätzliche Sitzungen mit der Planungskommission bzw. 
Besprechungen mit kantonalen Dienststellen nötig. Damit konnte die notwendige Be-
reinigung der Unterlagen vorgenommen werden.  
 
Die weiteren zu erwartenden Kosten übersteigen den Rahmen des Kredites. Anfal-
lende Kosten sind die Vorbereitung der öffentlichen Auflage, die Bearbeitung von 
allfälligen Einwendungen und damit verbunden entsprechende Anpassungen, die 
Vorbereitungen für die Gemeindeversammlung sowie die Einreichung der Unterlagen 
zur Prüfung durch den Regierungsrat. Damit die Arbeiten fortgeführt und zu einem 
Abschluss gebracht werden können, ist gemäss den oben aufgeführten Gründen ein 
entsprechender Zusatzkredit notwendig.  
 
 
Antrag: Der Verpflichtungskredit von CHF 200‘000.00 für die Gesamt- 

revision der Bau- und Nutzungplanung sei um einen Zusatzkredit 
von CHF 60‘000.00 zu erhöhen. 

 
 
 
Traktandum 3 Verpflichtungskredit für die Generelle Entwässerungsplanung 

(GEP) Generation 2 über CHF 180'000.00 
 

 
Für die Gemeinde Staffelbach ist der kommunale Generelle Entwässerungsplan 
(GEP) die Richtlinie, welche für die Planung, den Bau, die Weiterentwicklung und 
den Betrieb der örtlichen Siedlungsentwässerung massgebend ist. Rechtliche Grund-
lagen dafür sind neben dem Gewässerschutzgesetz diverse Gesetze und Verord-
nungen auf Stufe Bund und Kanton. Der Gemeinderat Staffelbach plant, den GEP  
2. Generation (GEP 2) ab 2026 erarbeiten zu lassen. 
Im Zusammenhang mit der kommenden Bearbeitung vom GEP 2 der Gemeinde 
Staffelbach sind für die Beurteilung des baulichen Zustandes der Abwasserleitungen 
lückenlose Fernsehaufnahmen der Schmutz-, Sauberwasser- und Bachleitungen er-
forderlich. Die vorhandenen Kanalfernsehaufnahmen sind grösstenteils älter als zehn 
Jahre und müssen deshalb neu erstellt werden.   
 
Zudem werden die Spülarbeiten des öffentlichen Kanalisationsnetzes im Rahmen 
des regelmässigen Kanalisationsunterhalts sowie die Dichtheitskontrollen der Kanali-
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sationsleitungen und -schächte in den Grundwasserschutzzonen «Suhrenmatten/ 
Röllermatte» alle fünf Jahre wiederholt. Der nächste Spülzyklus ist für das Jahr 2025 
geplant. 
Damit Synergien genutzt werden können, sollen gleichzeitig mit den anstehenden 
Spülarbeiten im Jahr 2025 die erforderlichen Kanal-TV-Aufnahmen ausgeführt wer-
den. Die Finanzierung der Arbeiten erfolgt durch die Einwohnergemeinde Staffel-
bach (Spezialfinanzierung Abwasser). Dafür wird der Gemeindeversammlung 
ein Verpflichtungskredit für die periodischen Spülarbeiten, die Dichtheitskontrollen 
in der Grundwasserschutzzone und für die Kanal-TV-Arbeiten beantragt. Der Kan-
ton Aargau leistet im Rahmen vom GEP 2 einen Beitrag von 20 Prozent an die 
Kanal-TV-Aufnahmen.   
 
Antrag: Der Verpflichtungskredit für die generelle Entwässerungsplanung 

(GEP) Generation 2 über CHF 180'000.00 sei zu genehmigen. 
 
 
Traktandum 4 Budget 2025 
 

 
 
Das Budget 2025 der Einwohnergemeinde weist einen Aufwandüberschuss von 
CHF 527'033.00 aus. 
 
Das Budget 2025 liegt in der Kurzfassung dieser Botschaft bei. Auf Wunsch kann 
das Budget bei der Abteilung Finanzen (Telefon 062 745 88 85; E-Mail finan-
zen@staffelbach.ch) bezogen und/oder unter www.staffelbach.ch eingesehen wer-
den. 
 
Die Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen sind auf dem Zusammenzug be-
gründet und werden anlässlich der Versammlung noch näher erklärt. 
 
Die veranschlagten Ergebnisse lauten: 
 
Einwohnergemeinde  Aufwandüberschuss CHF 527’033.00 
Abwasserbeseitigung  Ertragsüberschuss CHF 63’813.00 
Abfallwirtschaft  Ertragsüberschuss CHF 8'083.00 
Wärmeverbund  Aufwandüberschuss CHF 41'633.00 
 
Für das Jahr 2025 beträgt der Finanzausgleich CHF 672‘300.00.  
 
Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss gleichbleibend auf 119 % zu belassen. 
 
Das Budget 2025 der Einwohnergemeinde wurde mit der Finanzkommission im Sin-
ne der gesetzlichen Vorschriften besprochen und in Ordnung befunden. Sie empfiehlt 
dieses der Gemeindeversammlung zur Genehmigung. 
 
 
Antrag: Das Budget 2025 mit einem Gemeindesteuerfuss von 119 % der Ein-

wohnergemeinde sei zu genehmigen. 
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Traktandum 5 Einbürgerung Timo Berger 
 

 
Herr Timo Berger ist in Chemnitz, Deutschland geboren. 
Im August 2008 kam er in die Schweiz. Bis zum Zuzug in 
Staffelbach wohnte er in Suhr. Herr Berger arbeitet seit 
2021 und bis heute bei der Schweizerischen Post in Här-
kingen. 
 
Das Einbürgerungsgesuch wurde von der Gemeindekanz-
lei geprüft. Herr Timo Berger erfüllt die Wohnsitzvoraus-
setzungen für die Einbürgerung. Den staatskundlichen 
Test auf der Gemeindekanzlei hat Herr Berger erfolgreich 
abgeschlossen. Eine Delegation des Gemeinderates hat 

ein persönliches Gespräch mit Timo Berger geführt. Er erfüllt auch die übrigen ver-
langten Voraussetzungen (Bund, Kanton, Gemeinde) für eine Einbürgerung. Das 
Gesuch kann der Gemeindeversammlung mit positivem Antrag unterbreitet werden. 
 
 
Antrag: Herr Timo Berger, geb. 03.07.1969, deutscher Staatsangehöriger, 

wohnhaft seit 01.11.2011 in Staffelbach, Oberfeld 12, sei die Zusi-
cherung des Gemeindebürgerrechts zu erteilen. 

 
 
 
Traktandum 6 Verschiedenes und Umfrage 
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